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Unterweisungsnachweis 
 

Thema:                                              Erste Hilfe / Verhalten bei Unfällen 

Firma 
 

Abteilung 
 

Vorgesetzter 
 

 
 
 

Wie wichtig ist Erste Hilfe? 
 
Der Heilverlauf nach Unfällen hängt wesentlich von einer schnellen und wirksamen Ersten Hilfe ab. 
Auch leichte Verletzungen, die nicht behandelt werden, können nach einiger Zeit zu Komplikationen, 
insbesondere zur Blutvergiftung führen. 
Nach schweren Unfällen ist besondere Sorgfalt bei der Ersten Hilfe notwendig. Von ihr hängt häufig das 
Überleben ab. Aktive Hilfe in den ersten Minuten nach einem Unfall ist für den Erfolg der Heilung wesentlich. 
Jeder Mensch, auch wenn er kein Ersthelfer ist, ist verpflichtet in einer Notsituation zu helfen. 
Sofortmaßnahmen müssen ergriffen werden und der Rettungsdienst ist zu alarmieren. 
 
 
 

Welche Maßnahmen gehören zur Ersten Hilfe? 
 
 

• Notfallsituation erkennen und beurteilen 
• Vor zusätzlichen Gefahren und Schäden bewahren 
• Sofortmaßnahmen ergreifen 

Wir ein Verletzter angetroffen oder aufgefunden, so ist folgende Vorgehensweise hilfreich: 
 
• Verletzten ansprechen/anfassen 

Ansprechbar -  ja 
Hilfeleistung nach Notwendigkeit (z.B. Verband anlegen) 
 

• Verletzten ansprechen/anfassen 
Ansprechbar – nein 
Atemkontrolle – Atmung nicht vorhanden 
Atemspende – Pulskontrolle am Hals 
Puls nicht vorhanden    Puls vorhanden 
Herz-Lungen-Wiederbelebung   Fortsetzung Atemspende 

 
• Verletzten ansprechen/anfassen 

Ansprechbar – nein 
Atemkontrolle – Atmung vorhanden 
Stabile Seitenlage 
Ständige Kontrolle von Bewusstsein, Atmung, Kreislauf  
 
   

 
Die Sofortmaßnahmen müssen je nach Notwendigkeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 
weitergeführt werden! 
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Notfallmeldung 
 
Es ist erforderlich, jeden Unfall an die Rettungsstelle oder die zuständige Betriebsstelle (z.B. Abt. 
Personalwesen) zu melden. 
 
Halten Sie sich bitte an die 5-W Regel: 
 

• Wo ist der Unfallort?  
Genaue Beschreibung z.B. Weiterverarbeitung 

• Was ist geschehen? 
z.B. Maschinenunfall, Elektrounfall, eingeklemmte Verletzte 

• Wieviel Verletzte? 
Zahl der Verletzen am Unfallort 

• Welche Verletzungen? 
Lebensbedrohliche Zustände, starke Blutungen, Verbrennungen, Vergiftungen ect. 

• Wer ruft an? 
Angabe des eigenen Namens und Rufnummer 

 
Erst auflegen, wenn die Rettungsstelle oder die Betriebsstelle das Gespräch beendet! 

 
Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes muss der Patient betreut und getröstet werden. 
Weisen Sie die Rettungskräfte ein, aber behindern Sie auf keinen Fall die Rettungsarbeiten. 
 
 
 
Bei kleineren/leichteren Verletzungen handeln Sie entsprechend ihrer Einweisung, z.B. 
 
kleine Verletzungen: • selbst versorgen (z.B. Pflaster), oder Ersthelfer herbeiholen 
 • ins Verbandbuch eintragen 
 • Vorgesetzten informieren 
  
Beispiele: • leichte Verbrennungen kühlen 
       (mit Wasser) 
  • Fremdkörper im Auge mit Wasser ausspülen (fließend 

Wasser/Augendusche) 
 • mit ätzenden Stoffen benetzte Kleidung ausziehen und benetzte 

Körperstellen mit Wasser abspülen 
 • Verstauchungen kühlen 
  
 gegebenenfalls anschließend Durchgangsarzt aufsuchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


